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Stans, 21. Mai 2019 
Nr. 334 

Baudirektion. Amt für Raumentwicklung. Planung. Kantonale Richtplanung. Teilrevision 
2017/18. Genehmigung und Antrag an den Landrat 

1 Sachverhalt 

1.1  

Die letzte Teilrevision des kantonalen Richtplans wurde mit der Genehmigung durch den Bun-
desrat vom 10. Januar 2018 abgeschlossen. 

1.2  

Die Koordinationsaufgabe A4-1 im Richtplan schreibt vor, bei bedeutenden raumwirksamen 
Änderungen oder bei neuen raumwirksamen Aufgaben den kantonalen Richtplan anzupassen. 

1.3  

Ziel dieser Teilrevision des Richtplanes ist die Anpassung des Teils "Verkehr" und "Öffentliche 
Bauten und Anlagen" aufgrund der Änderung der Zweckbestimmung des Flugplatzes Buochs 
von einem Militärflugplatz mit ziviler Mitbenutzung zu einem Zivilflugplatz. Die Anpassungen 
des Richtplans sind mit den Anpassungen des Sachplans Infrastruktur der Luftfahrt (SIL, Ob-
jektblatt Flugplatz Buochs) sowie dem Sachplan Militär (Objektblatt Militärflugplatz Buochs) 
abgestimmt. 
 
Des Weiteren werden Pendenzen aus der Richtplanteilrevision 2016/17 zu anderen Themen 
ebenfalls bearbeitet. 

1.4  

Die Teilrevision betrifft insgesamt 18 Koordinationsaufgaben, 7 Themenkarten, den Anhang 
und die Hauptkarte. 

1.5  

Mit RRB Nr. 269 vom 23. April 2018 hat der Regierungsrat die Teilrevision des kantonalen 
Richtplans zur Kenntnis genommen und dem Bundesrat zur Vorprüfung eingereicht. 

1.6  

Mit Schreiben vom 21. September 2018 hat das Bundesamt für Raumentwicklung (ARE) den 
Vorprüfungsbericht zur Teilrevision 2017/18 dem Kanton zugestellt. 
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1.7  

Der Bund hat in seinem Vorprüfungsbericht 6 Aufträge, Vorbehalte und Hinweise formuliert. 
Diese konnten mit einfachen textlichen Anpassungen korrigiert werden oder beziehen sich auf 
kommende Planungen oder auf parallel laufende Verfahren. 

1.8  

Mit RRB Nr. 658 vom 16. Oktober 2018 hat der Regierungsrat die geänderte Teilrevision der 
kantonalen Richtplanung zur Kenntnis genommen und für die öffentliche Mitwirkung während 
60 Tagen freigegeben. 

1.9  

Am 26. Oktober 2018 fand eine öffentliche Informationsveranstaltung zu den Flugplatzthemen 
statt.   
Der Richtplan wurde in der Zeit vom 25. Oktober 2018 bis zum 24. Dezember 2018 öffentlich 
aufgelegt. Es wurden rund 120 Hinweise und Anträge eingereicht. Diese kamen von Gemein-
den, Parteien, Korporationen, Tourismusorganisationen, Verbänden und einzelnen Privaten. 
Die Anliegen sind im "Zusammenzug der Rückmeldungen aus dem Mitwirkungsverfahren" 
kommentiert. 

1.10  

Inhaltlich standen die folgenden Themen im Vordergrund:  
- Anpassung des Richtplans an die veränderte Zweckbestimmung des Flugplatzes Buochs; 
- Erledigung von Pendenzen aus der Teilrevision 2016/17; 
- Aktualisierung der Aussagen bezüglich Langsamverkehr. 

1.11  

Mit RRB Nr. 184 vom 26. März 2019 hat der Regierungsrat das weitere Vorgehen im Zusam-
menzug der Rückmeldungen aus dem Mitwirkungsverfahren in 1. Lesung bereinigt. 
 

2 Erwägungen 

2.1  

Die Teilrevision des kantonalen Richtplans aktualisiert den Richtplan 2017/18 vorab in den 
Bereichen Siedlung, Verkehr und Umwelt und öffentliche Bauten und Anlagen. Er nimmt ge-
bührend Rücksicht auf die veränderten, raumwirksamen Entwicklungen. 
 
Der Richtplanentwurf wurde aufgrund der Rückmeldungen der öffentlichen Vernehmlassung 
überarbeitet. Die Anpassungen sind aus dem Zusammenzug der Rückmeldungen aus dem 
Mitwirkungsverfahren ersichtlich. 

2.2  

Gemäss Art. 12 Abs. 1 des Gesetzes vom 21. Mai 2014 über die Raumplanung und das öf-
fentliche Baurecht (Planungs- und Baugesetz, PBG; NG 611.1) erlässt der Landrat den Richt-
plan, sein Entscheid ist endgültig. 
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2.3  

Der weitere Terminplan sieht folgende Meilensteine vor: 
 

AKTIVITÄT TERMIN (bis) 

Beratung BUL  24. Juni 2019 

Beratung BKV 1. Juli 2019 

LR-Büro 3. Juli 2019 

Erlass Richtplan-Änderung durch Landrat 28. August 2019  

Einleitung Genehmigung beim Bund September 2019 

Genehmigung Richtplan durch Bundesrat (3 Monate) Dezember 2019 

Beschluss 

Die Teilrevision 2017/18 des kantonalen Richtplans wird zu Handen des Landrates 
verabschiedet. 
 

 
 
Mitteilung durch Protokollauszug an:  
- Landratsbüro 
- Kommission für Bau, Planung, Landwirtschaft und Umwelt BUL (Bericht) 
- Kommission für Bildung, Kultur und Volkswirtschaft BKV (Mitbericht) 
- Alle Gemeinden (postalisch und elektronisch) 
- Baudirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Bildungsdirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Finanzdirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Gesundheits- und Sozialdirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Justiz- und Sicherheitsdirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Landwirtschafts- und Umweltdirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Volkswirtschaftsdirektion (elektronisch in Mandant STK) 
- Direktionssekretariate 
- Amt für Umwelt (AfU) 
- Amt für Wald und Energie (AWE) 
- Amt für Landwirtschaft (ALW) 
- Amt für Mobilität (AMO) 
- Fachstelle Jagd und Fischerei (FJF) 
- Fachstelle Natur- und Landschaft (FNL) 
- Amt für Raumentwicklung (3 mit Akten) 

 
 
REGIERUNGSRAT NIDWALDEN 

Landschreiber 
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Beilagen: 
- Kantonaler Richtplan, Teilrevision 2017/2018, Stand 21. Mai 2019 (eine Fassung mit 

sichtbaren Änderungen und eine Fassung ohne Hervorhebungen) 
- Erläuterungsbericht Ecoptima vom 8. Mai 2019 
- Zusammenzug der Rückmeldungen aus dem Mitwirkungsverfahren vom 21. Mai 2019 
- Vorprüfungsbericht Bundesamt für Raumentwicklung vom 21. September 2018  
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